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A.
Reichsmietengesetz.

Vom 24. März 1922 (RGBl. 273).

Gesetzliche Miete.
§ 1. Der Vermieter wie der Mieter eines Gebäudes 

oder Gebäudeteils kann jederzeit dem anderen Vertrags
teil gegenüber erklären, daß die Höhe des Mietzinses 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes berechnet werden soll 
(gesetzliche Miete). Die Erklärung bedarf der schriftlichen 
Form. Sie hat die Wirkung, daß die gesetzliche Miete von 
dem ersten Termin ab, für den die Kündigung nach § 565 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig sein würde, an die 
Stelle des vereinbarten Mietzinses tritt.

Kommt ein Einverständnis über die Höhe der gesetz
lichen Miete nicht zustande, so entscheidet auf Antrag eines 
Vertragsteils das Mieteinigungsamt.

Auf Verlangen der Gemeindebehörde hat das Miet
einigungsamt Mietzinsvereinbarungen über Gebäude oder 
Gebäudeteile nachzuprüfen und, wenn der vereinbarte 
Mietzins im Vergleiche zu der gesetzlichen Miete für einen 
Vertragsteil eine schwere Unbilligkeit darstellt, an Stelle 
des vereinbarten Mietzinses die gesetzliche Miete fest
zusetzen.

Die oberste Landesbehörde kann für das ganze Land 
oder für bestimmte Gemeinden oder Gemeindeteile an
ordnen, daß das Mieteinigungsamt die Nachprüfung und
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Festsetzung auch von Amts wegen vornehmen kann; sie 
kann weiter anordnen, daß Vereinbarungen über die Höhe 
des Mietzinses der Gemeindebehörde oder dem Miet
einigungsamt anzuzeigen sind.

Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn der 
bisherige Mietzins durch das Mieteinigungsamt festgesetzt 
oder auf Grund landesrechtlicher Vorschriften zu berech
nen war.

Berechnung der gesetzlichen Miete.
§ 2. Bei Berechnung der gesetzlichen Miete ist von dem 

Mietzins auszugehen, der für die mit dem t. Juli 19T4 
beginnende Mietzeit vereinbart war (Friedensmiete). Der 
in der Friedensmiete für Betriebs- und Instandsetzungs
kosten enthaltene Betrag ist abzurechnen. Das gleiche gilt 
für Vergütungen, die in der Friedensmiete für die Heiz
stoffe für Sammelheizung oder Warmwasserversorgung 
oder für andere von der obersten Landesbehörde bestimmte 
Nebenleistungen (z. B. Glasversicherung) enthalten sind. 
Die oberste Landesbehörde hat für die abzurechnenden Be
träge Hundertsätze der Friedensmiete festzusetzen. Der sich 
nach Abzug dieser Hundertsätze ergebende Betrag bildet die 
Grundmiete.

Der Vermieter hat dem Mieter auf Verlangen Aus
kunft über die Höhe der Friedensmiete zu geben. Ins
besondere hat der Vermieter einen in seinem Besitze be
findlichen Mietvertrag über die Räume, aus dem die Höhe 
der Friedensmiete hervorgeht, dem Mieter auf Verlangen 
vorzulegen.

Besteht über die Höhe der Friedensmiete Streit, so 
ist sie auf Antrag eines Vertragsteils von dem Miet
einigungsamte festzustellen.
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War eine Friedensmiete nicht vereinbart oder läßt sie 
sich nicht mehr feststellen, oder weicht sie aus besonderen, 
in der damaligen Beschaffenheit des Raumes oder den 
damaligen Verhältnissen der Vertragsteile liegenden 
Gründen in außergewöhnlichem Umfang von dem da
maligen ortsüblichen Mietzins ab, so hat das Miet
einigungsamt auf Antrag eines Vertragsteils als Frie
densmiete den ortsüblichen Mietzins festzusetzen. Das 
gleiche gilt für Gebäude und Gebäudeteile, die nach dem 
1. Jult 1914 bezugsfertig geworden oder in erheblicher 
Weise baulich verändert sind oder zu wesentlich anderen 
Zwecken verwendet werden, sofern diese Umstände einen 
abweichenden Mietzins rechtfertigen. Als ortsüblich ist der 
Mietzins anzusehen, der für die mit dem 1. Juli 1914 
beginnende Zeit in der Gemeinde für Räume gleicher Art 
und Lage regelmäßig vereinbart war. Bei Bauten, deren 
Fertigstellung in der Zeit vom 1. Juli 1914 bis zum 
30. Juni 1918 erfolgte, hat das Mieteinigungsamt die 
Friedensmiete in der Höhe festzusetzen, welche den gegen 
die Friedenszeit erhöhten Baukosten entspricht.

Stehen in einem Gebäude die Friedensmieten der ein
zelnen Wohnungen oder Räume in einem offenbaren Miß
verhältnisse zueinander, so hat das Mieteinigungsamt auf 
Antrag eines Vertragsteils die Friedensmieten innerhalb 
ihres Gesamtbetrags gegeneinander auszugleichen. Für 
das Wertverhältnis ist die Ortsüblichkeit am 1. Juli 1914 
maßgebend.

Der ortsübliche Mietzins ist nach Abs. 4 auch dann 
festzusetzen, wenn eine Festsetzung des ortsüblichen Miet
zinses auf Grund landesrechtlicher Vorschriften erfolgt war. 

§ 3. Zu der Grundmiete ($ 2 Abs. 1) treten Zu
schläge für
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1. die Steigerung der Zinsen einer in der Vorkriegszeit 

vorhandenen Belastung des damaligen GrundstückS- 
werts, soweit die Belastung in dem Bezirke, für den 
der Zuschlag festgesetzt wird, allgemein üblich war, und 
die Steigerung der Kosten für die Erneuerung dieser 
Belastung,

2. die Betriebskosten,
3. die Kosten für laufende Jnstandsetzungsarbeiten.

Die Zuschläge zu 2 und 3 müssen der jeweiligen Höhe 
der Betriebskosten und der Kosten für laufende Jnstand- 
setzungsarbeiten Rechnung tragen. Sie sind in Hundert
sätzen der Grundmiete festzusetzen und können nach Gruppen 
und Klassen von Mielräumen abgestuft werden.

§ 4. Betriebskosten sind für das Haus zu entrichtende 
Steuern, öffentliche Abgaben, Versicherungsgebühren, 
Vcrwaltungskosten und ähnliche Unkosten.

Die Kosten für Heizstoffe für Sammelheizung und 
Warmwasserversorgung und die von der obersten Landes
behörde nach § 2 Abs. 1 Satz 3 bestimmten Neben
leistungen sind nicht zu berücksichtigen.

§ 5> Als laufende Jnstandsetzungsarbetten gelten nicht 
die vollständige Erneuerung der Dachrinnen und Ablauf
rohre, das Umdecken des Daches, der Abputz oder Anstrich 
des Hauses im Äußeren, der Neuanstrich des ganzen Trep
penhauses im Innern, die Erneuerung der Heizanlage bei 
Sammelheizung und Warmwasserversorgung (große Jn- 
standsetzungsarbeiten). Die oberste Landesbehörde kann 
bestimmen, daß auch ähnliche außerordentliche, einen grö
ßeren Kostenaufwand erfordernde Jnstandsetzungsarbeiten, 
soweit sie zur ordnungsmäßigen Erhaltung des Hauses als 
solchen erforderlich sind, als große Jnstandsetzungsarbeiten 
gelten sollen,
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§ 6. Der Jnstandsetzungszuschlag (§ 3) ist von dem 
Vermieter für die erforderlichen laufenden Instandsetzungs
arbeiten sachgemäß zu verwenden. Der Vermieter hat der 
Mietervertretung auf Antrag die Verwendung der Gelder 
nachzuweisen.

Hat der Vermieter die Ausführung notwendiger lau
fender Jnstandsetzungsarbeiten unterlassen oder die Gelder 
nicht sachgemäß verwendet, so hat eine von der obersten 
Landesbehörde zu bestimmende Stelle auf Antrag des 
Mieters oder von Amts wegen die sachgemäße Ausfüh
rung der Jnstandsetzungsarbeiten durch geeignete Anord
nungen zu sichern. Sie kann insbesondere anordnen, daß 
die Mieter einen entsprechenden Teil des Mietzinses nicht 
an den Vermieter, sondern an die Stelle selbst oder eine 
andere Stelle zu entrichten haben; der hiernach zu zahlende 
Betrag darf nicht höher sein als der Jnstandsetzungszu- 
schlag (§ 3). Ist eine solche Anordnung getroffen, so 
erlischt insoweit der Anspruch des Vermieters auf Zahlung 
des Mietzinses; nicht verwendete Beträge sind dem Ver
mieter herauszugeben.

Vor einer Anordnung nach Abs. 2 sind beide Ver- 
tragsteile zu hören. Handelt es sich dabei um schwierigere 
heiztechnische Fragen für Heizanlagen größeren Umfanges, 
so soll vor der Entscheidung eine geeignete sachverständige 
Stelle gehört werden.

Die oberste Landesbehörde regelt das Verfahren im 
einzelnen; sie kann insbesondere anordnen, daß die Be
träge von den Mietern wie Gemeindeabgaben beigetrieben 
werden können.

Große Jnstandsetzungsarbeiten.
§ 7. Zur Schaffung von Mitteln für große Instand-
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setzungsarbeiten ist von den Mietern ein weiterer Zuschlag 
in einem Hundertsatze der Grundmiete zu zahlen, der von 
der obersten Landesbehörde festzusetzen ist. Dieser Zuschlag 
ist von dem Vermieter auf ein für sein Haus oder seinen 
Hausbesitz besonders einzurichtendes Hauskonto einzuzahlen 
und lediglich für große Instandsetzungsarbeiten an den Ge
bäuden des Vermieters zu verwenden. Eine Verfügung des 
Vermieters über das Hauskonto bedarf der" Zustimmung 
der Mieter. Wird die Zustimmung verweigert, so kann sie 
auf Antrag des Vermieters durch eine von der obersten 
Landesbehörde zu bestimmende Stelle ersetzt werden. Die 
oberste Landesbehörde trifft nähere Anordnungen über die 
Zustimmung der Mieter sowie über die Einrichtung sowie 
die Verwendung des Hauskontos. Sie kann insbesondere 
anordnen, daß die Mieter den Zuschlag nicht an den Ver
mieter, sondern unmittelbar auf das Hauskonto ein
zuzahlen haben. Ist eine solche Anordnung getroffen, so 
erlischt insoweit der Anspruch des Vermieters auf Zahlung 
des Zuschlags. § 6 Abs. 4 findet Anwendung.

Die oberste Landesbehörde kann ferner anordnen, daß 
der Vermieter für nicht vermietete Räume sowie für 
Räume, für welche nicht die gesetzliche Miete zu zahlen 
ist, den entsprechenden Betrag auf das Hauskonto ein
zuzahlen hat. § 6 Abs. 4 findet Anwendung.

Gemeinden und Gemeindeverbände können mit Zustim
mung der obersten Landesbehörde einen Ausgleichsfonds 
einrichten, aus dem für große Jnstandsetzungsarbeiten, die 
mit den im Abs. 1 bestimmten Zuschlägen nicht gedeckt 
werden können, an wirtschaftlich Schwache Beihilfen nach 
billigem Ermessen gewährt werden. Die Mittel hierzu 
sind durch einen besonderen Zuschlag zu dem nach den 
§§ 6, 9 des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe zur
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Förderung des Wohnungsbaues vom 26. Juni 1921 
(Reichsgesetzbl. S. 773)x) den Gemeinden (Gemeindever
bänden) zufließenden Zuschlag zu der Abgabe zur Förde
rung des Wohnungsbaues zu beschaffen. Die oberste 
Landesbehörde kann die Höhe des Zuschlags bestimmen, sie 
kann ferner nähere Vorschriften über die Verwaltung und 
Verwendung der Mittel erlassen. Uber einen Antrag auf 
Gewährung von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds ist 
unter Hinzuziehung von Vermieter- und Mietervertretern 
zu entscheiden. Sind örtliche Vermieter- und Mieterver
einigungen vorhanden, so sind die von diesen benannten 
Vertreter zu hören. Der Ausgleichsfonds ist steuerfrei.

Mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers kann die 
oberste Landesbehörde Ausnahmen von dem Grundsatz des 
Abs. 1 zulassen. Soweit eine solche Ausnahme zu
gelassen ist, ist auf Antrag eines Vertragsteils vom Miet
einigungsamt ein Zuschlag unter Berücksichtigung der Be
dürfnisse des Gebäudes für eine im Cinzelfalle seit Oktober 
1920 ausgeführte oder in den nächsten zwölf Monaten 
erforderlich werdende große Jnstandsetzungsarbeit zu be
stimmen.

§ 8. Läßt der Vermieter trotz Aufforderung durch die 
Gemeindebehörde eine notwendige große Jnstandsetzungs
arbeit innerhalb einer angemessenen, von der Gemeinde
behörde bei der Aufforderung zu bestimmenden Frist nicht 
ausführen, so ist die Gemeindebehörde berechtigt, die 
Arbeit selbst vorzunehmen. Im Falle des § 7 Abs. 1

Jehl §§ 11, 14 des RGes. über die Erhebung einer Ab
gabe zur Förderung des Wohnungsbaues in der Fass. v. 28. 3. 
23 (RGBl. I 238) in Verb, mit der VO., betr. die Erhebung 
einer Wohnungsbauabgabe in Preußen v. 4. 5. 23 (GS. 151); 
unten zu D, E.
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kann die Gemeindebehörde die erforderlichen Mittel von 
dem Hauskonto in Anspruch nehmen. Im Falle des §7 
Ws. 4 ist sie zur Stellung des Antrags bei dem Miet- 
einigungsamte berechtigt. Das Mieteinigungsamt kann 
anordnen, daß die Mieter den Zuschlag nicht an den Ver
mieter, sondern an die Gemeindebehörde zu entrichten 
haben; ist eine solche Anordnung getroffen, so erlischt in
soweit der Anspruch des Vermieters auf Zahlung des Be
trags. Die Gemeindebehörde kann die Beträge von den 
Mietern wie Gemeindeabgaben beitreiben lassen.

§ 9. Hat der Vermieter das Gebäude erst nach dem 
1. Januar 1920 erworben oder erwirbt er es erst nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, so kann er die Ge
währung von Mitteln für große Jnstandsetzungsarbeiten 
zur Beseitigung solcher Mängel nicht verlangen, die beim 
Erwerbe des Gebäudes bereits vorhanden waren, und die 
er gekannt hat oder kennen mußte.

Soweit der Vermieter mit Bezug auf das Gebäude 
Versicherungssummen, Vergütungen für Bergschäden oder 
Zuwendungen aus anderen Gründen zur Wiederherstellung 
des früheren Zustandes erhält, sind Mittel für große Jn
standsetzungsarbeiten nach $ 7 nicht zu zahlen.

Gewerbliche Betriebe.

8 10. Sind Räume an den Unternehmer eines gewerb
lichen Betriebs vermietet, so kann das Mieteinigungsamt 
auf Antrag des Vermieters einen besonderen Zuschlag zu 
der gesetzlichen Miete festsetzen, wenn und soweit infolge 
der Eigenart des Betriebs besonders hohe Betriebs- und 
Instandsetzungskosten entstehen und die nach § 3 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 festgesetzten Zuschläge zur Deckung dieser 
Kosten nicht ausreichen.
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Für Räume, die zu gewerblichen Zwecken (K 1 der 
Reichsgewerbeordnung) hergestellt sind oder mit Zustim
mung der Gemeindebehörde für gewerbliche Zwecke ver
wendet werden, kann ein weiterer Zuschlag in Hundert
sätzen der Grundmiete festgesetzt werden. Bei seiner Fest
setzung ist auf die allgemeine Lage der Gewerbe sowie 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß wirtschaftlich schwache 
Betriebe nicht in ihrer Existenz gefährdet werden. Der 
Zuschlag kann nach Klassen abgestuft werden.

Festsetzung der Hundertsätze.
§ 11. Die oberste Landesbehörde kann die in den 

§§ 2, 3, 7, 10 bezeichneten Hundertsätze für das Land 
oder für bestimmte Gemeinden oder Gemeindeteile selbst 
festsetzen oder die Festsetzung der Gemeindebehörde über
tragen. Vor der Festsetzung der Hundertsätze sind Ver
mieter- und Mietervertreter zu hören; sind örtliche Ver
mieter- oder Mieterorganisationen vorhanden, so sind die 
von diesen benannten Vertreter zu hören. Eine Ände
rung der Hundertsätze ist zulässig; ist die Festsetzung durch 
die Gemeindebehörde erfolgt, so kann auch die oberste 
Landesbehörde die Sätze ändern. Die Änderung wirkt von 
dem auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe folgenden nächsten 
Monatsersten oder von dem bei der Bekanntgabe be
stimmten späteren Zeitpunkt. Das Nähere über das Ver
fahren bestimmt die oberste Landesbehörde. 

Gammelheizung, Warmwasserversorgung und Neben
leistungen.

§ 12. Die Kosten der Heizstoffe für Sammelheizung 
und Warmwasserversorgung sowie für andere von der 
obersten kandesbehörde nach § 2 Abs. 1 Sah 3 be-
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stimmte Nebenleistungen sind getrennt von der gesetzlichen 
Miete zu berechnen. Soweit derartige Nebenleistungen 
(z. B. Glasversicherung) nur bei einzelnen Mietern ent
stehen, haben nur diese Mieter sie zu tragen.

Die oberste Landesbehörde bestimmt, wie die Kosten 
der Heizstoffe für Sammelheizung und Warmwasserver
sorgung und die nach § 2 Abs. 1 Satz 3 bestimmten 
sonstigen Nebenleistungen auf die Mieter umzulegen sind. 
Sie kann anordnen, daß der Vermieter verpflichtet ist, 
dem Mieter Auskunft über die Höhe der Kosten der Heiz
stoffe oder der Nebenleistungen zu geben und die erforder
lichen Belege vorzulegen.

§ 13. Das Mieteinigungsamt kann, gleichviel ob ein 
Mietzins vereinbart oder die gesetzliche Miete zu zahlen 
ist, auf Antrag eines Vertragsteils anordnen, daß der 
Vermieter berechtigt oder verpflichtet ist, die Sammel
heizung oder Warmwasserversorgung in gewissen Fällen 
ganz oder teilweise einzustellen.

Ist eine solche Anordnung getroffen, so tritt eine ent
sprechende Minderung der für die Heizstoffe für Sammel
heizung oder Warmwasserversorgung zu leistenden Ver
gütung ein.

Untermiete.
§ 14. Ist ein Mietraum weitervermietet, so muß der 

hierfür zu entrichtende Mietzins unter Berücksichtigung 
etwaiger Nebenleistungen, wie Überlassung von Cinrich- 
tungsgegenständen und Leistung von Diensten, in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem auf den Raum ent
fallenden Teile des Hauptmietzinses stehen. Die oberste 
Landesbehörde hat nähere Bestimmungen über die Be
rechnung der Untermiete zu treffen. § 1 gilt entsprechend.
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Abs. 1 gilt auch, wenn ein Hauseigentümer oder 
jemand, der ein Grundstück auf Grund eines Erbbau
rechts, Nießbrauchs oder eines ähnlichen Rechtsverhält
nisses innehat, einen Teil des von ihm selbst im Hause 
benutzten Raumes vermietet.

Entscheidungen des MieteinigungsamtS.
§ 15. Die auf Grund dieses Gesetzes vom Miet

einigungsamte getroffenen Entscheidungen gelten als ver
einbarte Bestimmungen des Mietvertrags.

Ausnahmebestimmungen.
§ 16. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf Neu

bauten oder durch Um- oder Cinbauten neugeschaffene 
Räume, wenn sie nach dem 1. Juli 1918 bezugsfertig 
geworden sind oder künftig bezugsfertig werden, keine An
wendung. Das gleiche gilt für Räume in Gebäuden, die 
im Eigentums des Reichs, eines Landes oder einer 
sonstigen Körperschaft des öffentlichen Rechtes stehen und 
entweder öffentlichen Zwecken oder zur Unterbringung von 
Angehörigen der Verwaltung des Reichs, des Landes oder 
der Körperschaft dienen oder diesen Zwecken, falls die Ge
bäude bereits vor dem 1. Oktober 1918 im Eigentums 
der genannten Körperschaften standen, zu dienen bestimmt 
sind. Die Vorschriften des Gesetzes finden ferner keine 
Anwendung auf die Abgabe von Räumen solcher Gesell
schaften und Genossenschaften, deren Zweck ausschließlich 
darauf gerichtet ist, minderbemittelten Familien oder Per
sonen gesunde und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen 
in eigens erbauten oder angekauften Häusern zu billigen 
Preisen zu verschaffen, und bei denen die unter Ziffer 1 
des Abschnitts „Befreiungen" der Nr. 1 des Tarifs zum
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Reichsstempelgesetze vom 3. Juli 1913 (Reichsgesetzbl. 
S. 639) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des 
Reichsstempelgesetzes vom 26. Juli 1918 (Reichsgesetzbl. 
S. 799) aufgeführten Voraussetzungen *) vorliegen; so
weit derartige Gesellschaften und Genossenschaften einem 
Revisionsverbande nicht angehören, entscheidet die oberste 
Landesbehörde, ob die in dem ersten Halbsatz genannten 
Voraussetzungen zutreffen.

Auf Neubauten, die mit Zuschüssen aus den für die 
Wiederherstellung der während des Krieges zerstörten Ge
biete bereitgestellten Mitteln errichtet sind, finden die 
Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung.

Mietervertretung.
8 17. Die Mieter eines Hauses sind berechtigt, einen 

oder mehrere von ihnen mit ihrer Vertretung in Miet-

\) Neichsstempelgesetz Hausnummer 1, Befreiungen zu 1, 
lautet:

Von der Stempelabgabe befreit sind inländische Gesell
schaften und Genossenschaften, wenn ihr Zweck ausschließlich 
gemeinnützig ist und wesentlich der Förderung der minder
bemittelten Volksklassen dient, der Reingewinn satzungsmäßig 
auf eine höchstens fünfprozentige Verzinsung der Kapital
einlagen beschränkt, auch bei Auslosungen, Ausscheiden eines 
Gesellschafters oder für den Fall der Auflösung der Gesell
schaft nicht mehr als der Nennwert des Anteils zugesichert 
und bei der Auflösung der etwaige Rest des Gesellschafts
vermögens für gemeinnützige Zwecke bestimmt ist. Die Ent
scheidung darüber, ob die vorbezeichneten Voraussetzungen vor
liegen, erfolgt im Einverständnisse mit dem Reichskanzler 
durch die oberste Landesfinanzbehörde.

Diese ist ermächtigt, im Einverständnisse mit dem Reichs
kanzler die Befreiung auch dann zu bewilligen, wenn die Ge
sellschaft satzungsmäßig eine höchstens sechsprozentige Ver
zinsung der Kapitaleinlagen gewährt.
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angelegenhetten zu beauftragen (Mietervertretung, Ver
trauensmann der Mieter, Mieterausschuß).

Die Mietervertretung soll das Einvernehmen zwischen 
den Mietern und dem Vermieter fördern. Jeder Be
teiligte soll sich in Streitfällen, insbesondere vor An
rufung des Mieteinigungsamts, zunächst an die Mieter
vertretung, soweit eine solche vorhanden, wenden; diese 
soll den Sachverhalt nach Möglichkeit klären und eine 
gütliche Einigung herbeizuführen suchen. Die Mieterver
tretung ist ferner befugt, die nach § 6 zulässigen Anträge 
neben dem Mieter oder an seiner Stelle zu stellen. In 
den Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 4 soll 
vor der Entscheidung über einen Antrag des Vermieters 
die Mietervertretung gehört werden. Im Falle des $ 7 
Abs. 3 kann die oberste Landesbehörde bestimmen, daß 
die Mietervertretung die Auszahlung von Mitteln be
antragen kann. Für Mieträume mit Sammelheizung und 
Warmwasserversorgung kann von der obersten Landes
behörde bestimmt werden, daß der Vermieter die Kosten 
der Heizstoffe einer zu diesem Zwecke nach näherer An
ordnung der obersten Landesbehörde zu bildenden Mieter
vertretung nachzuweisen hat und daß dieser ein Mit- 
wirkungs- und Aufsichtsrecht bei Beschaffung, Lagerung 
und Verwendung der Heizstoffe zusteht.

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat die Mieter
vertretung dahin zu wwken, daß die Vertragsteile Forde
rungen und Maßnahmen unterlassen, welche die gemein
samen Interessen der Vertragsteile oder das Gemein
interesse schädigen.

Mietenverzeichnis.
§ 18. Die oberste Landesbehörde kann allgemein oder 
Mietrechl und Wohnunflsmanqeltteiekqebung 9
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für bestimmte Gemeinden anordnen, daß der Vermieter 
der Gemeindebehörde binnen einer bestimmten Frist an
zuzeigen hat, was ihm über die Höhe der das Haus be
treffenden Friedensmieten (§ 2 Abs. 1 Satz 1) bekannt 
ist. In den Fällen des $ 2 Abs. 3, 4 und 5 hat das 
Mieteinigungsamt die von ihm festgestellte oder festgesetzte 
Friedensmiete der Gemeindebehörde mitzuteilen.

Die Gemeindebehörden haben die Anzeigen zu sammeln 
und nach näherer Bestimmung der obersten Landesbehörde 
aufzubewahren. Die oberste Landesbehörde bestimmt auch 
die Form und den Inhalt der von dem Vermieter zu 
erstattenden Anzeige.

Schlußbestimmungen.
§ 19. Auf die nach diesem Gesetze den Vertragsteilen 

zustehenden Rechte kann nicht verzichtet werden. Eine Ver
einbarung, nach der einem Vertragsteil bei Ausübung der 
Rechte besondere Nachteile erwachsen sollen, ist unwirksam. 

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch auf Ver
träge Anwendung, die unter Umgehung oder zum Zwecke 
der Umgehung des Gesetzes abgeschlossen sind.

§ 20. Tritt die gesetzliche Miete an die Stelle des 
vereinbarten Mietzinses, so richtet sich die Verpflichtung 
zur Tragung der Betriebskosten und zur Instandhaltung 
des Mietraums nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs; außerdem erlischt jede vom Vermieter oder 
Mieter übernommene, ihm nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über den Mietvertrag nicht ob
liegende Verpflichtung, sofern sie auf die Festsetzung der 
Höhe des Mietzinses offenbar von Einfluß war. Im 
übrigen bleiben die auf Gesetz oder Vertrag beruhenden 
Reckte und Pflichten der Vertragsteile unberührt.
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§ 21. Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des 
Retchsrats Vorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes 
erlassen. Soweit sie von dieser Befugnis keinen Gebrauch 
macht, kann die oberste Landesbehörde die Ausführungs
vorschriften erlassen.

§ 22. Die oberste Landesbehörde kann die in diesem 
Gesetz ihr selbst oder der Gemeindebehörde zugewiesenen 
Befugnisse allgemein oder in bestimmten Fällen anderen 
Stellen übertragen. Sie kann anordnen, daß die Be
rechnung der gesetzlichen Zuschläge in bestimmten Ge
meinden oder Gemeindeteilen nach anderen Grundsätzen 
erfolgen soll, als im Gesetze vorgesehen ist, insbesondere, 
daß die Zuschläge für einzelne Mieträume besonders zu 
berechnen sind. Sie kann nach Anhörung des Reichs
arbeitsministers weiter anordnen, daß bestimmte Ge
meinden oder Gemeindeteile oder bestimmte Arten von 
Mieträumen von den Bestimmungen dieses Gesetzes aus
zunehmen sind; sie kann nach Anhörung des Reichsarbeits
ministers ferner anordnen, daß für das Land oder für 
bestimmte Gemeinden oder Gemeindeteile die gesetzliche 
Miete für alle Mietverhältnisse gelten soll.

§ 23 Ein Vermieter, der eine ihm nach § 1 Abs. 4 
oder $ 18 obliegende Anzeige vorsätzlich nicht oder nicht 
rechtzeitig erstattet oder wissentlich unrichtige oder un
vollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu 
hunderttausend Mark oder mit Haft bestraft.

§ 24. Dieses Gesetz tritt zu dem von der obersten 
Landesbehörde bestimmten Tage, spätestens am 1. Juli 
1922 in Kraft; gleichzeitig tritt die Verordnung über 
Sammelheizung und Warmwasserversorgungsanlagen in 
Mieträumen vom 22. Juni 1919 (Reichsgesetzbl. S.
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595) / 29. Oktober 1920 (Retchsgesetzbl. S. 1846) außer 
Kraft. Ein auf Grund der bisherigen Vorschriften fest
gesetzter Mietzins gilt als vereinbart.

Das Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1926 außer Kraft.

B.
Preuß. Ausführungsverordnung zum Reichs

mietengesetz.
Vom 12. Juni 1922 (PrGS. 129).

Aufgehoben durch die VO. zu C bis auf folgende Be
stimmungen:

Zu § 18. In Gemeinden über 2000 Einwohner haben 
die Vermieter binnen sechs Wochen nach Inkrafttreten 
des Reichsmietengesetzes der Gemeindebehörde anzuzeigen, 
was ihnen über die Höhe der das Haus betreffenden 
Friedensmieten bekannt ist, soweit dies nicht bereits ge
schehen ist. Aus der Anzeige hat der Mietzins für jede 
Wohnung oder sonstigen Mietraum getrennt hervor
zugehen. Die Anzeigen sind vor Absendung den Mietern 
oder der Mietervertretung zur Kenntnisnahme vorzulegen. 
Die Mieter oder die Mietervertretung haben die Kennt
nisnahme zu bescheinigen. Die Gemeindebehörden haben 
die Anzeigen straßenweise geordnet aufzubewahren und sie 
den Mieteinigungsämtern auf Erfordern zur Ermittlung 
der ortsüblichen Miete zur Verfügung zu stellen. 

Zu § 2 4. Das Reichsmietengesetz tritt in Preußen qm 
1. Juli 1922 in Kraft, die Verordnung vom 9. Dezember


